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VI. Klasse zu Rappen 40 find angelegt : Suzern, grei-

burg, Solothurn, Basel-Landschast, Appen-
zell Außer-Rhoden, Schaffhausen, St. Gal-
leu und ...Churgau.

VII. „ zu Rappen 50 find angelegt : Zürich, Bern,
Aargau und Waadt.

Vln. ,, zu Rappen 55 ist angelegt: Neuenburg.
IX. ,, zu Rappen 70 ist angelegt: Gens.
X. ,, zu Raßpeu 90 ist angelegt: Basel-Stadt.

Art. 2. Dieses Gesez tritt unmittelbar nach seiner
ßrlassung in Kraft.

Der Bundesrath ist mit der Vollziehung desselben
beauftragt.

(Siehe die Ueberficht in der Beilage.)

#ST# Bericht
zu

dem Gesetzentwurf,
betreffend

Den Reduktionsfuss, nach welchem die Umwandlung
derjenigen Geldverträge eidgenössischer Kassen
in neue Währung geschehen soll, die vor Zu
Krafttretung des Münzgesetzes vom 7. Mai 185O
abgeschlossen worden sind.

Tit.
In der Sizung vom 6. Iuli l. J. hatte der Stände-*

rath folgenden Beschluß gefaßt:



W

„Es sei der Bundesrath einzuladen, der Bundes-
versammlung, wo möglich noch in der gegenwärtigen
Sizungsperiode, einen Gesezvorschlag vorzulegen über
den Reduktionsfuß, nach welchem die Umwandlung der
Währungen derjenigen, die eidgenösfifche Kassen betref-
senden Geldverträge, die vor Inkrafttretung des Münz-
gesezes vom 7. Mai 1850 abgefchlossen wurden, in die
neue Währung gefchehen soll."

Das Protokoll des Nationalrathes, vom 11. desfelben
Monats, bemerkt in Beziehung auf diesen Auftrag : daß
davon übliche Vormerkung genommen worden sei.

In Folge obiger Schlußnahme haben wir nicht er-
mangelt, den Gegenstand in reifliche Erwägung zu ziehen
und die nothigen Anstalten zu treffen, um dem Auftrage
Vollziehung zu verfchaffen.

Nach der Natur der Sache mußte der Rath eines
Sachverständigen unumgänglich gehört werden, und es
wurde deßhalb der Experte in Münzsachen, Herr Bank-
direkter Speiser in Basel eingeladen, hierüber einen
Bericht zu erstatten und das Projekt zu einem bezüglichen
Geseze mit Beförderung vorzulegen.

Mit gewohntem Eifer und mit seiner längst erprobten
Sachkenntniß hat sich Herr Speiser auch dieser Mission
unterzogen und wir haben nunmehr die Ehre, Ihnen
im Folgenden das Gutachten dieses Experten, sammt dem
darauf bafirten Gesezentwurf vorzulegen, indem wir uns
nur noch erlauben, Ihnen das Gesez, welches uns nach
einläßlicher Prüfung vollkommen seinem Zwecke eut-
sprechend zn sein schien, zur Annahme zu empfehlen.
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